
anderen Worten: die Heil— und Erziehungsaufgabe geht
dahın, „eıine unterbewußte Abspaltung (Querstellung) des
Triebwillens VO vernünitigen und sıttlıch eleiıteten
Zweckwillen verhindern‘‘. (Klug, Ihe Tiefen Seele,

281.)__ anderen Worten : die >}ie—iyl-i_ljl‘nd 'E_r;iehu’ngsaüfgab.e —»gth  dahin, „eine unterbewußte Abspaltung (Querstellung) des  Triebwillens vom vernüniftigen und sittlich  eleiteten  Zweckwillen zu verhindern“. (Klug, Die Tiefen der Seele,  819  Hysterischen Frauen gegenüber übe der Seelsorger  wohlwollende Sachlichkeit. Mehr dafüber steht in den  praktischen Winken.  Wenn Abwegige oder Geisteskranke aus einer An-  stalt entlassen un  der Familie zurückgestellt werden,  erwächst den Personen der häuslichen Umgebung die  schwierige Aufgabe, solche Personen richtig zu behan-  deln. Diesbezüglich erschienen 1934 im Verlag Wilhelm  Maudrich, Wien, in Form zweier preisgekrönter Bro-  schüren sehr gute Behelfe, nämlich:  Dr. J. Schottky: „Der  Umgang mit seelisch Kranken  in der Familie.‘“ S  9  Pl  °  Dr. E, ATIE „Pile  steskranker.‘“ S 1.80.  ge und Behandlung entlassener Gei-  RE  Politik und Seelsorge, -  Von Prof. Otto Schilling.  „Die Seelsorge hat nichts mit Politik zu tun“, „der  Katholischen Aktion muß die Politik vollständig fern-  bleiben‘, solche und ähnliche Worte und Wendungen  werden unablässig gebraucht. Es dürfte nachgerade an  der Zeit und notwendig sein, etwas genauer’ nachzufor-  schen, ob diese Schlagworte klar und ob die ihnen zu-  grunde liegenden Auffassungen ganz richtig sind. Um die  Antwort sogleich zu geben, in einem gewissen Sinn sind  sie richtig, und in einem gewissen andern Sinne sind sie  falsch.  Sucht man sich angesichts der hier bestehenden Un-  klarheit und Verwirrung klar zu werden über die Fra-  en: Seelsorge und Politik, Katholische Aktion und Poli-  tik, Politik und kirchliche Kompetenz, indem man neuere  Schriften, worin die Frage der Selbständigkeit der moder-  nen Kulturgebiete behandelt wird, nachliest oder Arbei-  ten, die wie Tischleders Buch über „Ursprung und Träger  derStaatsgewa_lt“ dieselbe Frage fü‘r das Gebiet desHysterischen Frauen gegenüber übe der deelsorger
wohlwollende Sachlichkeit. Mehr darüber ste In den
praktischen iınken.

Wenn Abwesgı der Geie kranke x einer An-
stalt entlassen un der Kamıiılie zurückgestellt werden,
erwächst en Personen der häuslichen Um ebung die
schwierige Au{fgabe, solche Personen richtig behan-
deln Diesbezüglich erschienen 1934 1im Verlag Wiılhelm
Maudrich, Wıen, 1n Form Zzweı]er preisgekrönter BroO-
schüren sehr gute Behelfe, nämlich:

Dr ScChottky: „Der Umgang mıt seelısch Kranken
ın der Kamihe.“

Dr rÄit „Pfle
steskranker.“ 1.80

SC HB: Behandlung entlassener (ze1-

und SeeIsOrge
Von Prof. tto Schilling.

„Die Seelsorge hat nichts miıt Politik ..  tun „der
Katholischen Aktion muß dıe Politik vollständig Tern-
bleiben‘, solche nd ähnliche Worte und Wendungenwerden unablässig gebraucht. ID dürite nachgeradeder Zeit und notwendig se1in, eiwas genauer nachzulfor-
schen, ob diese Schlagworte klar un OD die ihnen
srunde liegenden Auffassungen Sanz richtig SIN  d. Um die
Antwort sogleic Zu geben, in einem gewlssen INnnn sind
S1e richtig, und ın einem gewıssen andern Sirne SIN  d s1e
falsch.

Sucht INa  — sıch angesichts der ier bestehenden Un-
klarheit und Verwirrung klar werden ber die Fra-

deelsorge un Politik, Katholische Aktion un oli-
t1k, Politik un kirchliche Kom etenZzZ, indem NEUeETI«t
Schriften, worın die rage der elbständigkeit der moder-
1eRN Kulturgebiete behandelt wird, nachliest der rbel-
ten, die wWI1e Tischleders uch her „UYSPI'UHg und Irä
der _ Staatsgewalt” dieselhe Frage LÜr das (zebhiet



elso

Staatslebens behandeln,*) studieft der die Schrift ell-
Breunings ber Börsenmoral beiragt, der ehbenfalls die
HKra der kiırchlichen Kompetenz ul em (zebiet des
Weltlebens berührt,?) wird 198028  — eLWAaS enttäuscht

kirch-SeIN. Die Autoren kommen alshald qaut die
liche potestas indirecta ın temporalia sprechen, hne
im übriıgen klaren Aufschluß geben. Dies ıst
auffallender un bedauerlicher, weıl hbereıts Professor
Baur 1n seiner Schriıft „Päpstliche Enzykliken und ıhre
Stellung ZUr Politik“ (1923) nd desgleichen der Ver-
fasser dieser Abhandlung immer wıeder davor gewarnt
hat, die vorliegenden Kra C insbesondere uch die
letzte rage (Politik oder. welitliches (zebiet un kırch-
lıche Kompetenz) mıiıt der alten Streitirage, deren egen-
stand die potestas directa der indirecta 1ın temporalıa
bildet, identifizıeren der verwechseln.

W er zunächst siıch Klarheıt verschaffen wiıll über
den Zusammenhang VOL Politik un Ethik, studiert
besten die Nikomachische Kthik des Aristoteles, dann
dessen Politik, beilde stellen eigentlich eın
Werk dar AUSs eiınem Guß ach Aristoteles iıst das beste
und sıttlıch vollkommenste en sowohl TÜr den einzel-
Ne  w als uch TÜr den aa das Leben ach der Tugend, die

auberen Mitteln besitzt, sıch 1ın tugendhaften
Handlungen betätigen zönnen. Die Staatskunst der
Staatsklu heıt hat ZU Gegenstand und Ziel das (Ge-
einwoh 1m angedeuteten Sınne, die ughe1ı des i1dea-
len Herrschers besteht darın, daß nıcht ILEL selbst die
Tugend besıitzt, sondern uch die Untertanen ZU Ziele
des (G(emeinwohles führen weıß un führt Die Klug-
heıt des Untertanen besteht darın, daß die gerechten
Gesetze 1n treuer Gesinnung ausführt. T’homas hat
sich diese Gedanken, soweılt das natürliche Gebiet iın
Frage kommt, eigen gemacht.*) JX uch Leo HIT be-

„D  1e individuelle,kennt sıch SA selben Überzeugun
qaui den prıyvaten Nutzen erichtete]ugheıt findet SIC.  h‘
wIıe iın selner Enz ika „SJaplentiae christianae“
schreıbt, ‚mn den eiINzZe 1E  an Menschen, die ihr Leben
planmäß nach den Vorschriıften der gesunden Vernunit
ordnen, 18  di das all emeıne Wohl bezweckende politischekı SOAlugheit dagegen mmt den Vorgesetzten, besonders
den Herrschern deren Amt die usübung der egie-_

Vgl die Aufzählung der einschlägigen erke, deren rage-
stellung freilich ın Wahrheit teilweise ıne Sanz andere ist; beı ell-
Breuning, Grundzüge der Börsenmoral, 1928,

} Nell-Breuning, 0 3 B Z
® Pol 77



ql r lıtıs In eıt der
nd ar darin Zu heste en scheınt,K  Sı an  DA DE  jvatpersonen ganz

S1e die Vorschrıiıtten der gesetzmäßigen Obrigkeit
treu vollziehen. *) Nach Tischleder überträgt Leo hler
Zu rasch die Darlegungen des heiligen Ihomas von der
politischen Klugheit, die Tür den mittelalterlichen, patrı-
archalischen DE vollkommen zutrafen, aqauf den nNnEeuU-
zeitliıchen Staat, in denen doch die Bürger durch ıhr
ausgesprochenes politisches Mitbestimmungsrecht die p -
htische Klugheıt nıcht NUTrT, WI1Ie Thomas meınnt, in werk-
zeuglicher, sondern uch ıIn architektonischer, e_
staltender Korm besitzen müssen.®) Allein Tischleder
hat übersehen, daß Ihomas und Leo den Untertanen als
olchen In Betracht z1iehen ınd daß jenes Moment, das

1NSs Auge FaDt. zufälligen, zeitbedingten Charakter
un hat übersehen, daß Aristoteles und IThomastragtl, sirenge Systematiker Sind. Thomas erklärt uch In

demselben Zusammenhang ausdrücklich: „Verbum Phı-
10Ss0oph1 est intellegendum loquendo, quıla scılicet
prudentıa 110  a est virtus dıtı, inquantum huiusmodi."®)

Aus dem angedeuteten Verhälinis OIl politischem
ımd sıttlichem Gebhiet ist D erkennen, daß die Politik auft
sıttlicher Grundlage Dberuht und daß sS1e immer wıieder ZUuU
wicht! sıttichen Grundsätzen zurückführt gıbt
eine sıttliche Fundamentalpolitik. Diese Polıitik hat der
mex1ıkanısche Biıscholi VO  F3 Huejutla im Auge, WEn In
seinem Hirtenhbrief VOoO März 1926 die mutigen Worte
schreibt: „Der Herr Präsident der Republik erklärte
jüngst, die religiöse Verfolgung In Mexiko sSel LUr eine
Gegenwartsmalßnahme die FKinmischung des Klerus
ın die politischen Angelegenheıten des Landes. Diese Be-
hauptung ist nıcht rıchtıg. Wenn WIr, der mexikanische
Klerus, eine Schuld auf uns eladen haben, dann ıst
gerade die, daß Wr keinerlei nteil der Fundamental-

olıtiık S haben Ich meıine nicht dıe gewÖöhn-liCHhe Parteipolitik, sondern die Pollitik der Grundsätze,
x  ene Politik, die siıch mıt den sroßen Wahrheıten der
siıttlichen Ordnun befaßt, aqaut der Friede, Glück und
Wohlfahrt der Völker beruhen. Daß WITL unNns VO  m dıesen
Fragen fernhielten und ler nıcht tätıg eingrıffen, das
War eine schwere Schuld, un dafür liegt jetzt die Zucht-
rute der göttliıchen Vorsehung qaut uns.‘”7)

® So_ unter Berufung auf T’homas, 27 27 47,
Tischleder, Die Staat
t N ad

slehre Leos XIIL., 1925, 241

Eicheverria, Der Kampf gegen die katholische Kirche ın
Mexı1ıko, EO27 2



Von ristlichen da ent
ol bes ehend ttlichen GrunUNUALLLG.  dsätzen, dıL  urrechtund dNat KEvangelium ZU entnehmen sind.

Ihese sittlichen Grundsätze hat Leo XI in seinen ST O-
ßen, die Staatsiehren behandelnden Enzykliken dar
gestellt und entwickelt.®) ben diese Grundsätze bıld
einen Teıl des Programmes der sozialchristlichen Be-
wegung. Daß die Untertanen 12 Pflicht aben, 1n allem
was recht ist, zu gehorchen, daß der Herrscher die Pfhicht
hat, lediglich ZUEF Sicherung und Förderung des (18mein
wohles seine (Jesetze erlassen, daß der Richter die
Pflhicht hat, hne jedes Ansehen der Person un hne
jede andere Absıcht, DUr der Gerechtigkeit dienend, das
Urteil sprechen, daß der Staat die Rechte der einzel
NCN, Freıiheit und Kigentum, weıt einzuschränken
peiugt ist, als die Rücksicht qut die sozlale Notwen-
digkeıt erfordert, daß der aa einem bedrängten Stande,
der sıch nıcht selbst 7 helfen vermag, helfen Ver-
pflichtet ist, wiederum In den Grenzen der sozialen Not
wendigkeıt, das sind beispielsweise solche sittliche
Grundsätze politischer Art. Havon unterscheiden sind
cdie rein politischen und die rein wirtschaftlichen Fragen
Das Schulbeispiel tÜür reın politische Fragen ist die Be
stimmung der Verfassung des Staates Monarchıie, ob
éristokrätie‚_ obh Demokratie, das.ıst eine rein politischeFra r

Wiıll das Problem: Politik un Seelsorge, Politik
und Katholische Aktion lösen, S hat INa  a VO dieser

ehen. dieUnterscheidung Gelegentlich wurde
kra C die sich damıiıt erührt „Gehört die Politik auf
die Kanzel?“ dahın beantwortet: neln, sS1e gehört nicht
au{ die Kanzel, soiern sıch T'a espolitik, um - O -aktuelle Politik handelt. Diese Antwort iST nicht Sanz
einwandtfrel. EKEs kann 1a Prn die Frage aktuell se1n, ob
die Todesstrafe ah es afft werden soll der nıcht, ode
überhaupt eıne pO iıtisch-ethische Frage: Richtiger schon
ware es, Zu antworten: Parteipolitik gehört nicht aut die
Kanzel. ber uch diese Antwort entbehrt, vollends jetzt,
der hinlänglichen Klarheıt und Bestimmtheıt. Nur mıt
HKılfe der
erreichen. gegebgr;en Unterscheidung 1äßt sich diese

Soweit sich olitisch-ethische un wirtschaf i$_-
ethische Fragen hande E hat der gelsor er mitzuspre-
chen, die Gläubigen Zzu belehren, und ql die Katho-

S Vgl Schilling,
Leo XIIL., 1925

Die Staats- und Sozlallehre des Papstes
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lische Aktion eın Feld der Befätigung. Seelsorge und
Katholische Aktion würden eıne ihrer wichtigsten egen-
wartsaufgaben vernachlässıgen, WCeNnNn S1€e jene (ırund-
satze, WENN S1€e das politisch-ethische und das wirtschaits-
ethische (Grebiet ıgnorlerten und sıich darum nıcht küm-
merten, w1ıe 1€Ss ja uch AUuS den angeführten Worten
des mexikanıschen Biıschois hervorgeht. Daß sich mıt
reın politischen und rein wirtschaitliıchen Fragen anders
verhält, braucht nıicht mehr e1genNSs betont werden:
sıch ı1er einmischen, hiıeße sıch qaut remdes Gebiet he-
geben, und WEeNN die unerwünschte Reaktion erfolgte,
hätte der Seelsorger sich die Schuld selbst zuzuschreiben.

Und un erst ist, volle Klarheıt schaffen, Z

iragen, welche Kompetenz der Kırche auf dem ngedeu-
eien Gebiete zukomme. Würde Ina  en solort qauft die P -
testlas indirecta verweısen, ware 1€es übereilt und völ-
lg verfehlt. Wenn sıch nämlich Entscheidungen
VOonNn politisch-ethischen und wirtschafts-ethischen Hra-
DECN, Iso sittliche Grundsätze handelt, mögen sich
diese uch zurällig auf das weltliche, das staatliche un
das wirtschaftliche Gebiet beziıehen, ist ureigenes
Recht der Kirche, w1e Leo 111 erklärt (Enz „Sapientiae
chrıistianae‘ derartı Entscheıdungen treffen und
den Mitglie C  — der IIChe derartige W eiısungen ertei-
len. Kkıne potestas indirecta kommt Jler selbstverständ-
Lch keineswegs 1n Betracht. Von einer potestas indirecta
iın temporalıa kann hier nur dann die ede seInN, wenNnn
die Kirche ratione peccatı dort eingreift, sich
rein wirtschaftliıche der politische, U1n reın weltliche
inge handelt. Wenn Iso die katholischen Arbeiter sich
irgendwo einer Gewerkschaft mıiıt Andersgläubigen
zusammenschließen wollten und dıe Kirche der Überzeu-
Sung wäre, solches usammenwirken und Zusammenseın
sSe1 1ür die religiöse Überzeugung ihrer Mitglieder gefähr-
lich, wäre sS1e befugt, des Seelenheiles willen ıhren
Angehörigen eine derartıge Vereinigung verbieten.

Im brı hat die potestas indırecta ihre Stelle qautf
dem politisc un wirtschaftlichen Gebilete dem Staate
gegenüber. Der Staat ist ach der schon VO Augustmus
und Gelasius vertretenen und ann VOoNn Ihomas
erneuerten und festgehaltenen Theorie, die Leo 1IL
endgültig bestätigt hat, vollkommen selbständiıg aul S@e1-
111e Gebiet, W1€e die Kırche qau{f dem ihrıgen. Die Kirche
hat 1s0 nıemals e1InNn eCc siıch einzumischen, solange
der Staat, seinem obersten Gesetz, dem Gesetz des Ge-
meinwohles ireu gehorchend, die Untertanen leitet und



Rechtsauffassung

seine Maßnahmen trıfft Nur wenn staatliche Anordnun-
durch Verletzung der (zebote der Sıittlichkeit das See-

enheıl gefährden, der Staat die tTür ın geltende
Grundnorm der Gerechtigkeit schwer verletzt, WeNnNn
dıe VO  - ott verliehenen Rechte der A<iırche mıßachtet,
Ur dann hat die Kırche das Recht, ihre Stimme Z e_
heben, sich einzumiıschen, etwa erklären, daß eın (16-
seiz dem Naturrecht wiıderstreite und daß deshalb 1ür
die Katholiken 1im (GGewissen nıicht verbindlich sel. Hier
macht die Kırche (r(ebrauch VO  m ihrer potestas indirecta
111 temporalıia, VO ihrer G(ewalt auf weltlich-staatlichem
Gebilet.

Daß der deelsorger uch da, WO iıhm in Fragen des
sozlalen und des öffentlichen Lebens das Recht zusteht,
f belehren und mahnen, VO  y seinem Recht klugen
Gebrauch machen muß, zumal WEn die Kanzel Z
Belehrung benützen will, versteht sıich VO  n selbst. ber
anderseits ist uch betonen, daß durchaus nıcht
einfachhin 1iNns ‚.Ermessen des einzelnen Seelsorgers g-
stellt ist, ob solche Fragen behandeln will, gibt
Fragen der berührten Art, deren Behandlung der Seel-
SOTGgETr 1Ur auf Kosten der Pflichterfüllung und (1ewI1s-
senhaiftigkeıt verme?den kann.®)

0 sfohf AIe Eech  ung
Von Burkhard Mathis Cap., Solothurn (Schweiz).
Sachgemäß ergıbt sıch die Antwort auft Gegenwarls-

Iragen AUS den neuesten Bucherscheinungen und den
entsprechenden Fachzeıitschrılten, dıe 19 gewöhnlıch
nıchts anderes sind, als eine Stellun hme den lau-
tenden Kreignissen der herrschen Ansıchten. Ein
Überblick un Her die verschıedenen Schrifterzeugnisse
der Rechtswissenschaft ergıbt folgendes 1l1d

Im Deutschen elIClc steht die Um: und Eiinstel-
lung des Rechtes qu{i das Nationalsozialistische Dritte
Reich ıim Vordergrund. Unter em Guten, das sıch bu-
chen 1äßt, verdient sicher hbesondere Erwähnun die Ab-
Sage VOo  — der sogenannten “„reinen Rechtslehre‘“ eines

Kelsen d.9 weiche qals Nachtreter VonNn ant das Recht
abstrakt und ideell-formell auffaßhten, als ob mıt dem

Sehr eachtenswert ist immer noch, was Proöf: Dr Leopold Ko
ler 1m 81 ahrgang der Theologisch-praktischen Quartalschrift 1928
über die Frage „Relıgion und Polıtik“‘ aqusführte (S Hs 204 HS
460 : 688 ff.)


